
~ Bundesnetzagenturw 

Beschlusskammer 8 

Aktenzeichen: BKB-12/1670-11 

Beschluss 

In dem Verwaltungsverfahren nach § 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1, 2, 5 

und 10 ARegV 

wegen 	 Festlegung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

für die zweite Regulierungsperiode Strom (2014 bis 2018) 

hat die Beschlusskammer 8 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekom­

munikation, Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, 

durch den Vorsitzenden Karsten Bourwieg, 

den Beisitzer Rainer Sender 

und den Beisitzer Wolfgang Wetzl , 

gegenüber der GETEC net AG, An der Börse 4, 30159 Hannover, gesetzlich vertre­

ten durch den Vorstand, 

- Netzbetreiber ­
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am 04.09.2017 beschlossen: 

1. 	 Die kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des Netzbetreibers werden für den 

Zeitraum vom 01 .01.2014 bis zum 31 .12.2018 gemäß Anlage 8 dieses Be­

schlusses festgelegt. 

2. 	 Der Netzbetreiber ist verpflichtet, die festgelegten kalenderjährlichen Erlös­

obergrenzen für den Zeitraum 01.01 .2014 bis zum 31.12.2018 auf die „Grie

chen-Gesellschaften" (GETEC net alpha GmbH & Co. KG, GETEC net beta 

GmbH & Co. KG, GETEC net gamma GmbH & Co. KG, GETEC net delta 

GmbH & Co. KG, GETEC net epsilon GmbH & Co. KG und GETEC net zeta 

GmbH & Co. KG, GETEC net eta GmbH & Co. KG) mittels Verfahren nach 

§ 26 Abs. 2 ARegV aufzuteilen. 

3. 	 Der Netzbetreiber ist verpflichtet, jeweils zum 1. Januar eines Kalenderjahres 

- erstmalig zum 01 .01 .2014 - die Erlösobergrenze für das jeweilige Kalender­

jahr anzupassen, sofern sich der Verbraucherpreisgesamtindex nach § 8 

ARegV, dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile nach § 11 Abs.2 S.1 Nr. 

4, 5 und 8 ARegV oder volatile Kostenanteile nach§ 11 Abs.5 ARegV ändern. 

4. 	 Der Netzbetreiber ist verpflichtet, den Übergang von Netzen, Netzzusammen­

schlüsse und -aufspaltungen nach § 26 ARegV unverzüglich schriftlich bei der 

Beschlusskammer anzuzeigen. 

­
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GRÜNDE 

1. Sachverhalt 

Die Beschlusskammer hat gemäß § 2 ARegV von Amts wegen ein Verfahren zur Be­

stimmung der Erlösobergrenzen nach § 4 Abs. 1 und 2 ARegV eingeleitet. Die 

Landesregulierungsbehörde, in deren Gebiet der Netzbetreiber seinen Sitz hat, 

wurde gemäß § 55 Abs. 1 S. 2 EnWG über die Einleitung des Verfahrens informiert. 

1. Ermittlung des Ausgangsniveaus gemäß § 6 Abs. 1 ARegV 

Zum Zwecke der Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des Netzbe­

treibers hat die Beschlusskammer gemäß § 6 Abs. 1 ARegV eine Kostenprüfung zur 

Ermittlung des Ausgangsniveaus durchgeführt. Die erforderlichen Kostendaten des 

Netzbetreibers wurden von der Bundesnetzagentur erhoben . Die Kostendaten um­

fassen 

Die von der Beschlusskammer danach ermittelten Gesamtkosten wurden dem Netz­

betreiber mit Schreiben vom 12.01.2016 mitgeteilt. Der Netzbetreiber hat hierzu mit 

Schreiben vom 22.03.2016, 09.06.2016 und 21 .12.2016 gemäß § 67 Abs. 1 EnWG 

Stellung genommen. Das von der Beschlusskammer nach Würdigung der Stellung­

nahme ermittelte Ausgangsniveau des Basisjahres 2011 ergibt sich aus der Anlage 

„Zwischendokumentation" und den dazugehörigen Anlagen 1 bis 3. 

2. Anhörung 

Die Beschlusskammer hat dem Netzbetreiber mit Schreiben vom 19.01 .2017 Gele­

genheit gemäß § 67 Abs. 1 EnWG gegeben, sich zu der beabsichtigen Entscheidung 

der Beschlusskammer zu äußern. Der Netzbetreiber hat unter anderem mit Schrei­

ben vom 28.02.2017 Stellung genommen. 

Hinsichtlich der Einzelheiten des Verfahrens wird auf die Verfahrensakte verwiesen. 
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II. 	 Rechtliche Würdigung 

1. 	 Zuständigkeit 

Die Bundesnetzagentur ist gemäß § 54 Abs. 1 EnWG die zuständige Regulierungs­

behörde. Die Zuständigkeit der Beschlusskammer ergibt sich aus § 59 Abs. 1 S. 1 

EnWG. 

2. 	 Ermittlung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

nach § 4 ARegV 

Die Festlegung der Erlösobergrenzen des Netzbetreibers für die zweite Regulie­

rungsperiode Strom erfolgt auf Grundlage des§ 29 Abs. 1 ARegV i.V.m. § 32 Abs. 1 

Nr. 1 und § 4 Abs. 1 und 2 ARegV. 

Die Regulierungsbehörde bestimmt die Obergrenzen der zulässigen Gesamterlöse 

eines Netzbetreibers aus den Netzentgelten (Erlösobergrenze) gemäß § 4 Abs. 1 

ARegV nach Maßgabe der §§ 5 bis 16 und 25 ARegV. Die Bestimmung der kalen­

derjährlichen Erlösobergrenzen erfolgt durch Festlegung nach § 32 Abs. 

1 Nr. 1 ARegV i.V.m. § 29 Abs. 1 EnWG. 

Gemäß § 1 Abs. 1 ARegV werden die Entgelte für den Zugang zu Energieversor­

gungsnetzen ab dem 01.01.2009 im Wege der Anreizregulierung bestimmt. Die zwei­

te Regulierungsperiode der Anreizregulierung dauert fünf Jahre (§ 3 Abs. 2 ARegV). 

Die Beschlusskammer bestimmt die Erlösobergrenze für jedes Kalenderjahr der ge­

samten Regulierungsperiode (§ 4 Abs. 2 S. 1 ARegV). Die kalenderjährlichen Erlös­

obergrenzen des Netzbetreibers in der zweiten Regulierungsperiode Strom (2014 bis 

2018) ergeben sich aus Anlage 8. 

Die Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des Netzbetreibers erfolgt 

in der zweiten Regulierungsperiode gemäß § 7 ARegV in Anwendung der in Anlage 

1 zu § 7 ARegV enthaltenen Regulierungsformel. 

EO t =KA dnb. t + (KA vnb.o + (1 - V 1)· KA b.o ) · ( VP~~ - PF 1) · EF t + Q t + (VK t - VK o) + S 1 
VPl o 

Zur Bestimmung der Erlösobergrenzen ist in einem ersten Schritt das Ausgangsni

veau gemäß § 6 Abs. 1 ARegV zu bestimmen. Daraufhin sind die dauerhaft nicht 

­
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beeinflussbaren Kostenanteile (K dnb.1) . die vorübergehend nicht beeinflussbaren 

(KA vnb.o) und die beeinflussbaren Kosten (KA b.o) zu ermitteln. Zur Gewährleistung 

des gleichmäßigen Abbaus der beeinflussbaren Kosten ist sodann der Verteilungs­

faktor (V 1) gemäß§ 16 Abs. 1 ARegV zu bestimmen. Im Anschluss sind die weiteren 

Bestandteile der Formel zu ermitteln, also der Wert für die um den sektoralen Pro­

duktivitätsfortschritt (PF ) / ) 1 bereinigten allgemeinen Geldwertentwicklung (VPI 1 VPI 0

nach §§ 8 und 9 ARegV, der Erweiterungsfaktor (EF 1) nach § 10 ARegV sowie der 

Saldo des Regulierungskontos (S 1) nach § 5 Abs. 4 ARegV. 

Eine Darstellung der in der Regulierungsformel verwendeten Werte und der für die 

zweite Regulierungsperiode ermittelten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des 

Netzbetreibers findet sich in Anlage 8. 

2.1. 	 Bestimmung des Ausgangsniveaus zur Ennittlung der ka­

lenderjährlichen Erlösobergrenzen nach § 6 ARegV 

Die Bestimmung des Ausgangsniveaus zur Ermittlung der Erlösobergrenze erfolgt 

auf Grundlage des § 6 ARegV. Für die zweite Regulierungsperiode ist gemäß § 6 

Abs. 1 ARegV eine Kostenprüfung nach den Vorschriften des Teils 2 Abschnitt 1 

StromNEV durchzuführen. 

Die Kostenprüfung erfolgt nach § 6 Abs. 1 S. 3 ARegV im vorletzten Kalenderjahr vor 

Beginn der Regulierungsperiode auf der Grundlage der Daten des letzten abge­

schlossenen Geschäftsjahres. Dabei gilt gemäß § 6 Abs. 1 S. 4 ARegV das Kalen­

derjahr, in dem das der Kostenprüfung zugrunde liegende Geschäftsjahr endet, als 

Basisjahr im Sinne der Verordnung. Demnach erfolgt die Kostenprüfung auf der 

Grundlage der Kostendaten des Basisjahres 2011 . 

Das von der Beschlusskammer ermittelte Ausgangsniveau des Basisjahres 2011 

ergibt sich aus der Anlage „Zwischendokumentation" und den dazugehörigen Anla­

gen 1 bis 3. 
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2.2. 	 Ermittlung der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenan­

teile nach § 11 Abs. 2 ARegV 

Von dem gemäß § 6 Abs. 1 ARegV ermittelten Ausgangsniveau ist die Höhe der 

nach § 11 Abs. 2 ARegV dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile im Basisjahr 

der jeweiligen Regulierungsperiode (KA dnb,o) zu bestimmen. 

2.3. 	 Ermittlung der vorübergehend nicht beeinflussbaren Kos­

tenanteile nach § 11 Abs. 3 ARegV 

Als vorübergehend nicht beeinflussbare Kostenanteile (KA vnb, 0) gelten gemäß 

§ 11 Abs. 3 S. 1 ARegV die mit dem nach § 15 ARegV ermittelten bereinigten Effizi­

enzwert (EW) multiplizierten Gesamtkosten (GK) nach Abzug der dauerhaft nicht be­

einflussbaren Kostenanteile (KA dnb, o). Somit gilt: 

KA vnb,o =(GK - KA dnb, o) * EW 

In diesen sind gemäß § 11 Abs. 3 S. 3 ARegV die auf nicht zurechenbaren strukturel­

len Unterschieden der Versorgungsgebiete beruhenden Kostenanteile enthalten. Die 

Höhe der vorübergehend nicht beeinflussbaren Kosten ist Anlage 8 zu entnehmen. 
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2.4. Ermittlung der beeinflussbaren Kostenanteile 

nach § 11 Abs. 4 ARegV 

Ein wesentliches Element zur Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

in der zweiten Regulierungsperiode ist die durch den Verteilungsfaktor (V 1) gleich­

mäßig abzubauende individuelle monetär bewertete Ineffizienz des Netzbetreibers, 

deren Abbau innerhalb einer Regulierungsperiode abgeschlossen sein muss 

(§ 16 Abs. 1 S. 1 und 3 ARegV). Die monetär bewertete Ineffizienz eines Netzbetrei­

bers (1 0) ermittelt sich aus der Differenz der Gesamtkosten (GK) nach Abzug der 

dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile nach § 11 Abs. 2 ARegV (KA dnb.o) und 

den mit dem Effizienzwert gemäß § 15 Abs. 3 S. 1 ARegV (EW) multiplizierten Ge­

samtkosten (GK) nach Abzug der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile 

(§ 15 Abs. 3 S. 2 ARegV). Somit gilt: 

1o = (GK - KA dnb,o) - (GK - KA dnb,o) * EW 

2.4.1. Beeinflussbare Kostenanteile im Basisjahr 

Als beeinflussbare Kostenanteile gelten gemäß§ 11 Abs. 4 ARegV alle Kostenantei­

le, die nicht dauerhaft oder vorübergehend nicht beeinflussbare Kostenanteile sind . 

Die Höhe der beeinflussbaren Kosten ist Anlage 8 zu entnehmen. 
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2.4.2. Individuelle Effizienzvorgabe nach§ 16 ARegV 

Die Festlegung der Erlösobergrenze durch die Regulierungsbehörde hat gemäß 

§ 16 Abs. 1 S. 1 ARegV so zu erfolgen, dass die nach den§§ 12 bis 15 ARegV er­

mittelten, monetär bewerteten Ineffizienzen (beeinflussbarer Kostenanteil , KA b,o) 

unter Anwendung eines Verteilungsfaktors (V 1} rechnerisch innerhalb einer Regulie­

rungsperiode gleichmäßig abgebaut werden (individuelle Effizienzvorgabe). 

Für die zweite -Regulierungsperiode wird die individuelle Effizienzvorgabe gemäß 

§ 16 Abs. 1 S. 3 ARegV dahingehend bestimmt, dass der Abbau der ermittelten Inef­

fizienzen nach einer Regulierungsperiode abgeschlossen sein muss. Eine Regulie­

rungsperiode dauert gemäß § 3 Abs. 2 ARegV fünf Jahre. Somit hat der Abbau der 

ermittelten monetär bewerteten Ineffizienzen in der zweiten Regulierungsperiode in­

nerhalb von fünf Jahren zu geschehen. Daraus ergibt sich ein Verteilungsfaktor (V 1) 

von 0,2 * t. 

Jahr t v, 
2014 1 0,2 
2015 2 0,4 
2016 3 0,6 
2017 4 0,8 
2018 5 1,0 

Die Höhe der nicht abgebauten beeinflussbaren Kostenanteile nach § 11 Abs. 2 

ARegV des jeweiligen Kalenderjahres ergibt sich aus Anlage 8. 

2.5. Verbraucherpreisgesamtindex nach § 8 ARegV 

Gemäß§ 8 ARegV ergibt sich der Wert für die allgemeine Geldwertentwicklung aus 

dem durch das Statistische Bundesamt veröffentlichten Verbraucherpreisgesamtin­

dex (VPI). Für die Bestimmung der Erlösobergrenzen nach § 4 Abs. 1 ARegV wird 

der VPI des vorletzten Kalenderjahres vor dem Jahr, für das die Erlösobergrenze gilt, 

verwendet (VPI 1) . Dieser wird ins Verhältnis gesetzt zum VPI für das Basisjahr 

(VPI o). 

Basisjahr ist gemäß § 6 Abs. 1 ARegV das Jahr 2011 . Gemäß Statistischem Bun­

desamt beträgt der VPI für das Jahr 2011 102 , 10 und für das Jahr 2012 104, 10 (ab­

rufbar im Internet unter: https://www-genesis.destatis.de/genesis/online > Suche 
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nach: 61111-0001). Entsprechend dem Term VPI 1 / VPI 0 der in Anlage 1 zu § 7 

ARegV aufgeführten Regulierungsformel ergibt das Verhältnis des VPI für das Jahr 

2012 zum VPI für das Jahr 2011 für das erste Jahr der zweiten Regulierungsperiode 

(2014) einen Inflationsfaktor in Höhe von 1,0196. 

Für die Folgejahre der zweiten Regulierungsperiode (2015 bis 2018) hat die Be­

schlusskammer die relative prozentuale Veränderung des VPI des Jahres 2012 

(104, 10) gegenüber 2011 (102, 10) eskaliert, da zum Zeitpunkt der Beschlussfassung 

noch keine Erkenntnisse hinsichtlich des VPI der Kalenderjahre 2013 bis 2016 vor­

liegen konnten. Das Vorgehen der Beschlusskammer ist zweckmäßig, da der Netz­

betreiber einerseits gemäß § 4 Abs. 3 S. 1 ARegV bei einer Änderung des Verbrau­

cherpreisgesamtindex nach § 8 ARegV zur Anpassung der Erlösobergrenze ver­

pflichtet ist und so andererseits eine möglichst sachgerechte Abschätzung der zu­

künftigen Entwicklung des VPI erfolgen kann. 

Es wurden somit folgende VPl-Werte zu Grunde gelegt (zur Veranschaulichung wer­

den diese nachfolgend, mit Ausnahme für die Jahre 2011 und 2012, auf eine Nach­

kommastelle gerundet angezeigt; die Berechnung erfolgte indes mit sieben Nach­

kommastellen): 

Jahr VPI 
2011 102,1 
2012 104,1 
2013 106,1 
2014 108,2 
2015 110,3 
2016 112,5 

Für das zweite Jahr der zweiten Regulierungsperiode (2015) wurde demgemäß ein 

Inflationsfaktor in Höhe von 1,0396, für das dritte Jahr der zweiten Regulierungsperi­

ode (2016) ein Inflationsfaktor in Höhe von 1,0599, für das vierte Jahr der zweiten 

Regulierungsperiode (2017) ein Inflationsfaktor in Höhe von 1,0807 und für das fünf­

te Jahr der zweiten Regulierungsperiode (2018) ein Inflationsfaktor in Höhe von 

1, 1019 (alle Werte wurden auf vier Nachkommastellen gerundet) zugrunde gelegt. 

Die Inflationsfaktoren für die jeweiligen Jahre in Bezug auf das Basisjahr - d. h. die 

relative prozentuale Änderung des VPI des jeweiligen Jahres gegenüber dem VPI 

des Basisjahres 2011 - ist in nachstehender Tabelle als zweistellig gerundeter Pro­

zentwert dargestellt: 
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Jahr VPlt/VPlo 
2014 1,96% 
2015 3,96% 
2016 5,99% 
2017 8,07% 
2018 10,19% 

Die Beschlusskammer hat diese Werte bereits bei der vorliegenden Festlegung der 

kalenderjährlichen Erlösobergrenzen der Jahre 2014 bis 2018 berücksichtigt (Anlage 

8). 

2.6. Genereller sektoraler Produktivitätsfaktor nach § 9 ARegV 

Im Rahmen der Anreizregulierung ist bei der Bestimmung der Erlösobergrenzen zu 

berücksichtigen, wie sich die Produktivität der gesamten Branche abweichend von 

der Gesamtwirtschaft entwickelt. Dies erfolgt durch den generellen sektoralen Pro­

duktivitätsfaktor (PF 1). 

Gemäß § 9 Abs. 1 ARegV wird der generelle sektorale Produktivitätsfaktor aus der 

Abweichung des netzwirtschaftlichen Produktivitätsfortschritts vom gesamtwirtschaft­

lichen Produktivitätsfortschritt sowie der gesamtwirtschaftlichen Einstandspreisent­

wicklung von der netzwirtschaftlichen Einstandspreisentwicklung ermittelt. 

In der zweiten Regulierungsperiode beträgt der generelle sektorale Produktivitätsfak­

tor für Netzbetreiber jährlich 1,5 Prozent (§ 9 Abs. 2 ARegV). Der Bundesgerichtshof 

hat die Rechtmäßigkeit der Regelung über den generellen sektoralen Produktivitäts­

faktor nach§ 9 ARegV bestätigt (BGH, EnVR 31/10, Rn. 16ff.). 

In Anlage 1 zu § 7 ARegV wird die Variable PF1 als der generelle sektorale Produkti­

vitätsfaktor nach Maßgabe des § 9 ARegV definiert, der die Veränderungen des ge­

nerellen sektoralen Produktivitätsfaktors für das Jahr t der jeweiligen Regulierungs­

periode im Verhältnis zum ersten Jahr der Regulierungsperiode wiedergibt. Die Ver­

änderungen des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors für das Jahr t der jeweili­

gen Regulierungsperiode im Verhältnis zum ersten Jahr der Regulierungsperiode 

(PF 1) ergeben sich demgemäß mittels des folgenden Algorithmus: 

PF 1 =(1 + 0,015) " t -1. 
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2.7. Erweiterungsfaktor nach § 10 ARegV 

Sofern der Netzbetreiber gern. § 4 Abs. 4 Nr. 1 ARegV die Anpassung der kalender­

jährlichen Erlösobergrenzen aufgrund eines Erweiterungsfaktors nach § 10 ARegV 

beantragt hat, wird über diesen Antrag in einem gesonderten Beschluss entschieden. 

2.8. Saldo des Regulierungskontos nach § 5 Abs. 4 ARegV 

Die Differenz zwischen den zulässigen Erlösen und den vom Netzbetreiber unter Be­

rücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwicklung erzielbaren Erlösen wird gemäß 

§ 5 Abs. 1 S. 1 ARegV jährlich auf dem Regulierungskonto verbucht. Gleiches gilt 

gemäß § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV für die Differenz zwischen den für das Kalenderjahr 

tatsächlich entstandenen Kosten nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4, 5 und 8 und den in der 

Erlösobergrenze diesbezüglich enthaltenen Ansätzen. 

Die Differenzen sind gemäß § 5 Abs. 2 S. 1 ARegV in Höhe des im jeweiligen Kalen­

derjahr durchschnittlich gebundenen Betrags zu verzinsen. Der durchschnittlich ge­

bundene Betrag ergibt sich gemäß§ 5 Abs. 2 S. 2 ARegV aus dem Mittelwert von 

Jahresanfangs- und Jahresendbestand. Die Verzinsung richtet sich gemäß § 5 Abs. 

2 S. 3 ARegV nach dem auf die letzten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezo­

genen Durchschnitt der von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Umlaufs­

rendite festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten. 

übersteigen die tatsächlich erzielten Erlöse die nach § 4 ARegV zulässigen Erlöse 

des letzten abgeschlossenen Kalenderjahres um mehr als 5 %, so sind ge­

mäß§ 5 Abs. 3 ARegV a. F. die Netzentgelte durch den Netzbetreiber nach Maßga­

be des § 17 ARegV anzupassen. Eine Anpassung der Erlösobergrenze innerhalb der 

Regulierungsperiode auf Grund der Änderungen der jährlich verbuchten Differenzen 

nach§ 5 Abs. 1 ARegV findet gemäß§ 5 Abs. 4 S. 4 ARegV a. F. nicht statt. 

Der Saldo des Regulierungskontos gern. § 5 Abs. 4 ARegV a. F. wird gern. Anlage 

SR nebst den dazugehörigen Anlagen A 1 bis AS ermittelt. Die sich daraus ergeben­

den Anpassungsbeträge werden in Anlage 8 ausgewiesen. 
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2.9. Mehrerlösabschöpfung analog§ 10 StromNEV 

Im Hinblick auf die Mehrerlösabschöpfung sind die Erlösobergrenzen der Kalender­

jahre 2014 bis 2018 um die nachfolgend genannten Beträge zu reduzieren (BK8­

09/1670-12). 

2. Regulierungsperiode Strom 

Kalender"ahr 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 

III. Meldepflichten 

Die Anordnung des Tenors zu 3.) ergeht auf der Grundlage der§ 29 Abs. 1 EnWG 

i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV. 

Gemäß § 4 Abs. 3 S. 1 ARegV ist der Netzbetreiber bei einer Änderung des Ver­

braucherpreisgesamtindex nach § 8 ARegV verpflichtet, die Erlösobergrenze jeweils 

zum 1. Januar eines Kalenderjahres anzupassen. Gleiches gilt bei der Änderung von 

dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4, 5 und 8 

ARegV und volatilen Kostenanteilen gemäß § 11 Abs. 5 ARegV. Einer erneuten 

Festlegung der Erlösobergrenze bedarf es ausweislich § 4 Abs. 3 S. 2 ARegV in die­

sen Fällen nicht. 

Die entsprechende Verpflichtung des Netzbetreibers zur Anpassung der Erlösober­

grenzen ist ausweislich der Verordnungsbegründung in die Festlegung aufzunehmen 

(BR-DrS.417/ 07, S.44 f.). Die Verpflichtung zur Anpassung der Erlösobergrenzen 

wird daher gemäß § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i.V.m. § 29 Abs. 1 EnWG nochmals 

ausdrücklich angeordnet. Hiermit soll die Möglichkeit eröffnet werden, die Verpflich­

tung nach § 94 EnWG durchzusetzen. 

IV. Netzübergänge 

Die Anordnung des Tenors zu 4.) ergeht auf Grundlage der§ 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. 

§ 32 Abs. 1 Nr. 11 und § 28 Nr. 8 ARegV. 
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Gemäß § 28 Nr. 8 ARegV ist der Netzbetreiber verpflichtet, den Übergang von Net­

zen, Netzzusammenschlüsse und -aufspaltungen nach § 26 ARegV anzuzeigen. 

Nach Maßgabe des § 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 11 ARegV kann die 

Bundesnetzagentur Entscheidungen zu Umfang, Zeitpunkt und Form der nach den 

§§ 27 und 28 ARegV zu erhebenden und mitzuteilenden Daten, insbesondere zu den 

zulässigen Datenträgern und Übertragungswegen treffen. In Ausübung dieser Be­

fugnis ordnet sie an, dass der Netzbetreiber ohne schuldhaftes Zögern den Über­

gang von Netzen, Netzzusammenschlüsse und -aufspaltungen nach § 26 ARegV 

anzuzeigen hat. Hierdurch wird sichergestellt, dass die Bundesnetzagentur zeitnah 

von dem Sachverhalt erfährt und sicherstellen kann, dass die Vorgaben des § 26 

ARegV eingehalten werden. Damit soll die Möglichkeit eröffnet werden, die Verpflich­

tung nach § 94 EnWG durchzusetzen. 

V. Gebühren 

Hinsichtlich der Kosten ergeht ein gesonderter Bescheid nach§ 91 EnWG. 

VI. Anlagenverweis 

Die Anlagen Zwischendokumentation und die dazu gehörigen Anlagen 1 bis 3 

und 8 sowie die Anlage SR nebst den dazu gehörigen Anlagen A 1 bis AS sind Be­

standteil dieses Beschlusses. 
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enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann binnen einer Frist von einem Monat nach Zustellung 

Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerde ist schriftlich bei der Bundesnetza­

gentur (Hausanschrift: Tulpenfeld 4, 53113 Bonn) einzureichen. Es genügt, wenn die 

Beschwerde innerhalb der Frist bei dem Oberlandesgericht Düsseldorf (Hausan­

schrift: Cecilienallee 3, 40474 Düsseldorf) eingeht. 

Die Beschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung beträgt 

einen Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag 

von dem oder der Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verlängert werden . Die Be­

schwerdebegründung muss die Erklärung, inwieweit der Beschluss angefochten und 

seine Abänderung oder Aufhebung beantragt wird , und die Angabe der Tatsachen 

und Beweismittel, auf die sich die Beschwerde stützt, enthalten . Die Beschwerde­

schrift und Beschwerdebegründung müssen durch einen Rechtsanwalt unterzeichnet 

sein. 

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung (§ 76 Abs. 1 EnWG). 

Bonn, den 04.09.2017 

Vorsitzender Beisitzer Beisitzer 

~ V, ltJJ~~ 
Bourwieg Sender Wetzl 
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Zwischendokumentation des Ausgangsniveaus 

GETEC netAG Az: BKS-12/1670-11 

1. 

Bestimmung des Ausgangsniveaus der Erlösobergrenze, 


Feststellung der Aufwands- und Vergleichsparameter 


0. Vorbemerkung 

Die zweite Regulierungsperiode beginnt am 01.01.2014. Die Kostenprüfung erfolgt 

nach § 6 Abs. 1 S. 3 ARegV im vorletzten Kalenderjahr vor Beginn der Regulie­

rungsperiode auf der Grundlage der Daten des letzten abgeschlossenen Geschäfts­

jahres. Dabei gilt gemäß § 6 Abs. 1 S. 4 ARegV das Kalenderjahr, in dem das der 

Kostenprüfung zugrunde liegende Geschäftsjahr endet, als Basisjahr im Sinne der 

Verordnung. Demnach erfolgt die Kostenprüfung auf der Grundlage der Kostendaten 

des Basisjahres 2011 . 

Zentraler Maßstab ist damit die Kostenorientierung . Hierin spiegelt sich die wettbe­

werbspolitische Motivation des Gesetzgebers, mit der er auf das strukturelle Wettbe­

werbsdefizit der Netzmärkte reagiert: Als natürliche Monopolisten besteht für die 

Netzbetreiber kein Anreiz , ihre Netzentgelte effizient zu gestalten. In dieser Situation 

strukturell wettbewerbsdefizitärer Märkte zielt die Regulierung auf die Simulierung 

von Wettbewerb. Die Entgelte sollen so gebildet werden, wie sie sich bei funktionie­

rendem Wettbewerb herausbilden würden. Funktionierte der Wettbewerb, hätte jeder 

Netzbetreiber einen Anreiz , seine Kosten durch effizienten Netzbetrieb soweit wie 

möglich zu reduzieren. Monopolgewinne könnte er nicht erzielen. 

Für die Bestimmung des Ausgangsniveaus der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

für die zweite Regulierungsperiode Strom sind die Netzkosten nach § 6 Abs. 1 Satz 1 

ARegV i. V. m. Teil 2 Abschnitt 1 (§§ 4 - 10) StromNEV zu ermitteln. Gemäß § 4 

Abs. 2 StromNEV setzen sich die Netzkosten aus den aufwandsgleichen Kosten 

nach § 5 StromNEV, den kalkulatorischen Abschreibungen nach § 6 StromNEV, der 

kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung nach § 7 StromNEV sowie den kalkulatori­
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sehen Steuern nach § 8 StromNEV unter Abzug der kostenmindernden Erlöse und 


Erträge nach § 9 StromNEV zusammen. Netzverluste sind gemäß§ 10 StromNEV zu 


berücksichtigen. 


Bilanzielle und kalkulatorische Kosten sind nur insoweit anzusetzen, als sie einen 


Bezug zum Netzbetrieb aufweisen, den Kosten eines effizienten und strukturell ver­


gleichbaren Netzbetreibers entsprechen (§ 4 Abs. 1, S. 1 StromNEV, § 21 Abs. 2 S. 


1 EnWG) und sich bei einem im Wettbewerb stehenden Unternehmen ihrem Umfang 


nach einstellen würden (vgl.§ 21 Abs. 2 S. 2 EnWG): 


„Die Entgelte werden auf der Grundlage der Kosten einer Betriebsführung, die denen 


eines effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreibers entsprechen müssen, 


unter Berücksichtigung von Anreizen für eine effiziente Leistungserbringung und ei­


ner angemessenen, wettbewerbsfähigen und risikoangepassten Verzinsung des ein­


gesetzten Kapitals gebildet. [„ .] Soweit die Entgelte kostenorientiert gebildet werden, 


dürfen Kosten und Kostenbestandteile, die sich ihrem Umfang nach im Wettbewerb 


nicht einstellen würden, nicht berücksichtigt werden." 
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1. Aufwandsgleiche Kosten 

1.0. Allgemeines 

Gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 StromNEV sind aufwandsgleiche Kostenpositionen nach 


Maßgabe des § 4 Abs. 1 StromNEV bei der Bestimmung der Netzkosten zu berück­


sichtigen. Sie sind den nach § 10 Abs. 3 EnWG oder nach § 4 Abs. 3 StromNEV er­


stellten Gewinn- und Verlustrechnungen für die Elektrizitätsübertragung und Elektrizi­


tätsverteilung zu entnehmen. 


Gemäß§ 6 Abs. 2 S. 2 ARegV, der die Unanwendbarkeit von§ 3 Abs. 1 S. 5, 2. Hs. 


StromNEV statuiert, ist dabei die Berücksichtigung von Plankosten und -erlösen aus­


geschlossen. Kosten und Erlöse bzw. Erträge, die dem Grunde oder der Höhe nach 


auf einer Besonderheit des Geschäftsjahres beruhen, auf das sich die Kostenprüfung 


bezieht, sind gern. § 6 Abs. 2 S. 1 ARegV nicht zu berücksichtigen. 


a) Aufwandsgleiche Kosten 

Aufwandsgleiche Kosten sind zu berücksichtigen, wenn sie einen Bezug zum Netz­

betrieb aufweisen (§ 3 Abs. 1 S. 1 StromNEV), den Kosten eines effizienten und 

strukturell vergleichbaren Netzbetreibers entsprechen (§ 4 Abs. 1, Abs. 2 S. 1 

StromNEV, § 21 Abs. 2 S. 1 EnWG) und sich bei einem im Wettbewerb stehenden 

Unternehmen ihrem Umfang nach einstellen würden (vgl.§ 21 Abs. 2 S. 2 EnWG). 

Aufwandsgleiche Kosten sind nur anzuerkennen, wenn sie einen eindeutigen Bezug 

zum Netzbetrieb aufweisen. Kosten , die nicht ursächlich aus dem Betrieb des Netzes 

entstehen oder dem Betrieb des Netzes zu dienen bestimmt sind, sind folglich nicht 

zu berücksichtigen. Demgemäß sind Kosten, die ihrem Entstehensgrunde oder ihrem 

Verwendungszweck nach dem Vertrieb oder anderen Unternehmensaktivitäten zu­

zuordnen sind , grundsätzlich nicht auf den Netzbetrieb bezogen und somit nicht be

rü cksichtig u ngsfähig. 

Der Netzbetreiber ist darlegungs- und beweisverpflichtet für die Tatsache, dass die 

geltend gemachten Aufwendungen tatsächlich entstanden sind. Dies ergibt sich be­

reits aus der Natur der zu prüfenden Informationen, die allesamt dem Rechnungswe­

sen des Netzbetreibers entstammen. Diese internen Vorgänge sind der Beschluss­

kammer nicht bekannt, solange der Netzbetreiber nicht selber die beurteilungsrele­

vanten Kosten darlegt und diese dezidiert nachweist. Dem steht auch nicht der Amts­

ermittlungsgrundsatz entgegen. Der Pflicht der Behörde, den Sachverhalt in eigener 

Verantwortung aufzuklären (§ 68 EnWG und 24 VwVfG) stehen insoweit Obliegen­

­
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heiten des Netzbetreibers gegenüber; die Mitwirkungspflicht begrenzt die Amtsermitt­

lungspflicht der Verwaltungsbehörde. Diese braucht entscheidungserhebliche Tatsa­

chen nicht zu ermitteln, die der Betroffene ihr zu unterbreiten hat (vgl. BGH, EnVR 

79/07, Rn. 21; BVerwG, 5 C 27/85, NVwZ 1987, 405). Nicht nachgewiesene Kosten 

sind nicht anerkennungsfähig (so auch: OLG Düsseldorf, Vl-3 Kart. 472/06 (V) und 

BGH, EnVR 6/08). 

b) Schlüsselung von Kostenpositionen 

Einzelkosten des Netzes sind gern. § 4 Abs. 4 StromNEV dem Netz direkt zuzuord­

nen. Kosten des Netzes, die sich nicht oder nur mit unvertretbar hohem Aufwand als 

Einzelkosten direkt zurechnen lassen, sind als Gemeinkosten über eine verursa­

chungsgerechte Schlüsselung dem Elektrizitätsübertragungs- oder Elektrizitätsvertei­

lernetz zuzuordnen. Die zu Grunde gelegten Schlüssel müssen sachgerecht sein und 

den Grundsatz der Stetigkeit beachten. Die Schlüssel sind für sachkundige Dritte 

nachvollziehbar und vollständig zu dokumentieren. Änderungen eines Schlüssels 

sind nur zulässig , sofern diese sachlich geboten sind. Die hierfür maßgeblichen 

Gründe sind nachvollziehbar und vollständig zu dokumentieren. 

Die Darlegung einer sachgerechten Schlüsselung kann durch Schlüssel gestützt 

werden , die eine möglichst große Nähe zur tatsächlichen Kostenverteilung aufwei­

sen. Stundenaufschreibungen einer Lohnbuchhaltung z.B. lassen eine anteilige Ver­

teilung der Kostenstelle auf den Netzbetrieb somit plausibler erscheinen, als Umsatz­

oder Gewinnschlüssel. Die Beschlusskammer behält sich somit vor, auch sachge­

rechtere Schlüsselungen zur Anwendung zu bringen. 

c) Besonderheiten des Geschäftsjahres 

Soweit Kosten dem Grunde oder der Höhe nach auf einer Besonderheit des Ge­

schäftsjahres beruhen, auf das sich die Kostenprüfung bezieht, bleiben sie bei der 

Ermittlung des Ausgangsniveaus unberücksichtigt. Eine Besonderheit des Ge­

schäftsjahres liegt vor, wenn bestimmte Kosten des Netzbetriebs nicht periodisch 

wiederkehren, sondern ausschließlich , dem Grunde oder der Höhe nach, einmalig im 

Basisjahr i.S.d. § 6 Abs. 1 ARegV anfallen. Der Regelung des § 6 Abs. 2 S. 1 ARegV 

liegt die Überlegung zu Grunde, dass die Heranziehung der Kosten eines bestimm­

ten Geschäftsjahres als Grundlage für die Festlegung der Erlösobergrenzen dann 

gerechtfertigt ist, wenn die Kostenstruktur in den aufeinanderfolgenden Geschäfts­

jahren in der Regel im Wesentlichen gleich ist (vgl. BGH, EnVR 48/10 - „EnBW Re­
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gional AG"). Mit diesem Konzept wäre nicht vereinbar, wenn das Ergebnis der Kos­

tenprüfung 2011 auch insoweit Grundlage für die Festsetzung der Erlösobergrenzen 

bildete, als dort Besonderheiten berücksichtigt sind, die ausschließlich in diesem Ge­

schäftsjahr aufgetreten sind. Es ist insbesondere davon auszugehen, dass Kosten 

dem Grunde oder der Höhe nach eine Besonderheit des Geschäftsjahres darstellen, 

wenn diese in den Vorjahren dem Grunde oder der Höhe nach nicht angefallen sind 

und somit das Kostenniveau signifikant gegenüber den Kosten der Vorjahre erhöhen. 

d) Effiziente aufwandsgleiche Kosten 

Bilanzielle und kalkulatorische Kosten des Netzbetriebs sind nur insoweit anzuset­

zen, als sie den Kosten eines effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetrei­

bers entsprechen. Nach § 4 Abs. 1 StromNEV sind folglich nicht jedwede angesetzte 

Höhe einer Kostenposition in die Kalkulation einstellbar. Insofern erfüllt § 4 Abs. 1 

StromNEV die Sicherungsfunktion, dass vorgezogene Aufwendungen (Zusammen­

ballung mehrerer Jahre) oder besonders teure Maßnahmen in maximal der auf 5 

Jahre verrateten Höhe anerkannt werden und nicht ggf. fünfmalige Berücksichtigung 

in der Kalkulation finden. 

Die Berücksichtigung von Plankosten und -erlösen ist gern. § 6 Abs. 3 S. 2 ARegV 

ausgeschlossen. § 6 Abs. 2 S. 2 ARegV regelt, dass § 3 Abs. 1 S. 5, 2. HS 

StromNEV bei der Durchführung der Kostenprüfung zur Bestimmung des Ausgangs­

niveaus nach § 6 Abs. 1 ARegV keine Anwendung findet. Erlöse bzw. Erträge, die 

auf einer Besonderheit des Geschäftsjahres beruhen , sind gern. § 6 Abs. 2 S. 1 

ARegV ebenfalls nicht zu berücksichtigen . Soweit nach§ 6 Abs. 2 S. 1 ARegV Kos­

ten dem Grunde oder der Höhe nach auf einer Besonderheit des Geschäftsjahres 

beruhen , auf das sich die Kostenprüfung bezieht, bleiben sie bei der Ermittlung des 

Ausgangsniveaus unberücksichtigt. 

e) Ggf. nicht zahlungswirksame Risikovorsorge (Rückstellungen) 

Rückstellungen werden für eine Verpflichtung , über deren Höhe und Eintreten Unsi­

cherheit herrscht, gebildet. Die Bildung solcher Rückstellungen erfolgt im Wege einer 

aufwandswirksamen Zuführung. Voraussetzung ist hier, dass das Eintrittsereignis mit 

hinreichend großer Wahrscheinlichkeit belegt werden kann. 

Gemäß den Regelungen der StromNEV können aufwandsgleiche Kosten gemäß§ 4 

und § 5 StromNEV als Kosten geltend gemacht werden . Diese werden aus der GuV 

überführt. Dementsprechend können Zuführungen von Rückstellungen , sofern diese 
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betriebsnotwendig sind und keine Besonderheit des Geschäftsjahres darstellen, als 

Kosten angesetzt werden. Nicht erfolgswirksame Verbräuche von Rückstellungen 

können nicht angesetzt werden. 
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1.1. Materialkosten 

1.1 .1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 

1.1.1.1. Aufwendungen für die Beschaffung von Verlustenergie 

Bei der Übertragung von Elektrizität in elektrischen Systemen entstehen zwangsläu­

fig Energieverluste in Form von Stromwärmeverlusten, Eisenverlusten der Transfor­

matoren und Spulen oder als Ableit- und Koronaverluste. In einem elektrischen 

Energieversorgungsnetz sind diese Netzverluste im Rahmen einer zeitgleichen Be­

trachtung der Zählung der Einspeisungen in das Netz sowie der Zählung der Aus­

speisungen aus dem Netz sowie der Bestimmung weiterer separater Verbrauchsur­

sachen (z.B. Betriebsverbrauch, Stromdiebstahl) messbar. Hierzu ist ein eigener Ver­

lustenergiebilanzkreis zu führen. Die im Rahmen dieser Kostenprüfung relevanten 

Verlustenergiekosten ergeben sich aus den Beschaffungskosten der im Kalenderjahr 

2011 zum Einsatz gebrachten Verlustenergie (§ 10 Abs. 1 StromNEV). Verluste, die 

nicht physikalisch bedingt sind (z.B. Betriebsverbrauch, Stromdiebstahl), sind nicht 

Bestandteil dieser Position. 

Preisseitig setzt die Beschlusskammer den von dem Netzbetreiber für das Kalender­

jahr 2011 angegebenen spezifischen Beschaffungspreis an. 

Zur Ermittlung der Verlustenergiebeschaffungskosten ist weiterhin festzustellen, ob 

die relative Höhe der Verlustenergiemengen effizient ist. Die Beschlusskammer hat 

eine nationale Vergleichsbetrachtung der Verlustenergiemengen je Spannungsebene 

durchgeführt. Die Stichprobe, über die plausible Daten vorlagen, umfasste ca. 150 

Netzbetreiber in Zuständigkeit der Bundesnetzagentur. Als Vergleichsbasis wurde 

das Verhältnis der Verlustenergiemenge zur spannungsebenenbezogenen ausge­

speisten Jahresarbeit (Bezug aus vorgelagerter Netzebene + Einspeisung aus Er­

zeugungsanlagen) herangezogen. Die sich hieraus ergebenden Durchschnitte sind 

ggf. durch Konfidenzintervalle erhöht als Aufgriffsgrenze anzusetzen. Insgesamt ist 

die Beschlusskammer zu folgendem Zielkorridor gelangt: {HS [< 0,5 %]; HS/MS [< 

0,5 %]; MS [< 1,0 %]; MS/NS [< 1,5 %]; NS [< 3,2 %]}. Wird der Zielkorridor über­

schritten, so sind die entsprechenden Mengen nicht berücksichtigungsfähig, es sei 

denn, der Netzbetreiber legt nachvollziehbar dar, dass die Verlustmengen tatsächlich 

angefallen sind und die Überschreitung des Zielkorridors nicht auf Ineffizienzen be­

ruht. 
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Der Netzbetreiber hat in dem über das Energiedatenportal der Bundesnetzagentur 


a~übermittelten Erhebungsbogen zur Kostenprüfung keine Kosten für 


Verlustenergie ausgewiesen. Da es die Beschlusskammer für ausgeschlossen hält, 


dass dem Netzbetreiber keine Kosten für Verlustenergie entstanden sind , wurde der 


Netzbetreiber in der Anhörung zum Ausgangsniveau vom 12.01 .2016 aufgefordert, 


Angaben zur Verlustenergie zu machen. 


In der Stellungnahme vom 22.03.2016 gibt der Netzbetreiber an, dass im Basisjahr 


2011 Verlustenergiekosten in Höhe vo~ntstanden sind , die versehentlich 


nicht aus der Gewinn- und Verlustrechnung (Position 1.1.1 Aufwendungen für Roh-, 


Hilfs- und Betriebsstoffe) in den Betriebsabrechnungsbogen übergeleitet wurden. 


Den nunmehr vom Netzbetreiber angesetzten Verlustenergiekosten liegen eine Ver­


lustenergiemenge in Höhe von -kWh und ein durchschnittlicher Beschaf­


fungspreis in Höhe von-ct/kWh zugrunde. 


Der Netzbetreiber hat die angegebene Verlustenergiemenge nicht auf die von ihm 


betriebenen Netzebenen Mittel- und Niederspannung aufgeteilt. Da der Netzbetreiber 


mengenbetrachtet größtenteils Betreiber eine~pannungsnetzes ist, wurde für 


die Durchrechnung der anerkennungsfähigen Verlustenergiekosten die gesamte Ver­


lustenergiemenge zugunsten des Netzbetreibers der Netzebene~pannung 


zugeordnet. Der Netzbetreiber hat die Verlustenergiemenge für künftige Verfahren 


netzebenen-genau zuzuordnen . 


Die Berechnung der anerkennungsfähigen Verlustenergiekosten wird in der folgen­


den Tabelle dargestellt: 
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Mengenermittlung 

Verlustenergie Basis Abweichung Vorgabe BNetzA Ebene (kWh][kWh] relativ relativ 

Kostenermittlung 

Preis VNB Berechnungswert KostenEbene [kWh) [ct./kWh) [EUR) 



Die sich aus der Mengenangabe ergebenden Verlustenergiekosten in Höhe von 

~erden der Netzkostenkalkulation zugrunde gelegt. 

1.1.1.2. 	 Aufwendungen für Stromeinspeisung durch Betreiber dezentraler 

Erzeugungsanlagen 

Unter den Aufwendungen für Stromeinspeisung durch Betreiber dezentraler Erzeu­

gungsanlagen sind Aufwendungen für den EEG- und den KWKG-

Wälzungsmechanismus sowie die Entgelte für dezentrale Einspeisung gemäß § 18 

StromNEV dargestellt. 

1.1.1.2.1. 	 Nach EEG (exklusive Einspeisemanagement-Maßnahmen) 

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) sieht vor, dass die finanzielle Belastung 

aus dem nach dem Gesetz aufgenommenen und vergüteten Strom aus Erneuerba­

ren Energien bundesweit gleichmäßig verteilt wird. Dies wird durch den EEG­

Wälzungsmechanismus sichergestellt. Der Verteilernetzbetreiber nimmt den von der 

EEG-Anlage produzierten Strom ab und vergütet ihn nach den im Erneuerbare­

Energien-Gesetz (EEG) festgeschriebenen Sätzen. In der zweiten Stufe leitet der 

Verteilernetzbetreiber den EEG-Strom weiter an den regelzonenverantwortlichen 

Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) und erhält von diesem einen finanziellen Aus­

gleich . Die Aufwendungen aus Zahlungen an die Betreiber von EEG-Anlagen ent­

sprechen dabei den Erträgen aus dem finanziellen Ausgleich . 

Differenzen, die aus Abgrenzungen im Jahresabschluss entstehen (periodenfremde 

Effekte), werden über die Aufwandsseite neutralisiert. Sollten in der Position 

1.1.1.2.1 . Aufwendungen für vermiedene Netzentgelte enthalten sein , sind diese in 

die Position 1.1 .1.2.3. umzugliedern. Sollten Aufwendungen für Einspeisemanage­

ment-Maßnahmen gemäß § 11 und 12 EEG in dieser Position enthalten sein, sind 

diese in die Position 1.1.1 .2.4. umzugliedern. 

1.1.1.2.2. 	 Nach KWK-G 

Das KWK-G fördert die Stromerzeugung bei gleichzeitiger Umwandlung von einge­

setzter Energie in elektrische Energie und Nutzwärme. Zur bundesweiten Vergleich­

mäßigung der KWK-G-Förderung ist innerhalb des Gesetzes ein entsprechendes 

Ausgleichsverfahren implementiert (§ 9 KWKG). Netzbetreiber sind verpflichtet, 
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KWK-Anlagen an ihr Netz anzuschließen und den in diesen Anlagen erzeugten 

KWK-Strom abzunehmen. Die Vergütung an den KWK-Anlagenbetreiber setzt sich 

aus dem Preis für den KWK-Strom und dem gesetzlichen KWK-Zuschlag - der ei­

gentlichen KWK-Förderung - zusammen. Der dem aufnehmenden Netzbetreiber vor­

gelagerte Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) ist seinerseits zur Zahlung des KWK­

Zuschlags verpflichtet. Aufwendungen und Erträge des Verteilernetzbetreibers aus 

dem KWK-Zuschlag gleichen sich also aus. Der aufgenommene KWK-Strom wird 

vom Netzbetreiber vermarktet. Die Beschlusskammer geht davon aus, dass der 

KWK-Strom zu den gleichen Konditionen verkauft werden kann wie er aufgekauft 

wurde. Geringfügige Über- oder Unterdeckungen gleichen sich dabei im Zeitverlauf 

aus. 


Der KWK-Anlagenbetreiber kann den erzeugten KWK-Strom aber auch an einen 


Dritten (z. B. Stromhändler) verkaufen. In diesem Fall erhält er vom Netzbetreiber 


lediglich den KWK-Zuschlag vergütet. Der dem aufnehmenden Netzbetreiber vorge­


lagerte Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) ist seinerseits zur Zahlung des KWK­


Zuschlags verpflichtet. 


Differenzen, die aus Abgrenzungen im Jahresabschluss entstehen (periodenfremde 


Effekte), werden über die Aufwandsseite neutralisiert. 


1.1.1.2.3. Nach§ 18 StromNEV 

Betreiber von dezentralen Erzeugungsanlagen erhalten nach § 18 StromNEV vom 

Netzbetreiber ein Entgelt, das den gegenüber den vorgelagerten Netz- oder Um­

spannebenen durch die jeweilige Einspeisung vermiedenen Netzentgelten entspricht. 

Entsprechend § 5 Abs. 3 StromNEV sind hierbei die Zahlungen des letzten abge­

schlossenen Geschäftsjahres als Kostenposition bei der Bestimmung der Netzkosten 

zu berücksichtigen. 

Die vom Netzbetreiber in Ansatz gebrachten Kosten nach § 18 StromNEV in Höhe 

vo erden der Netzkostenkalkulation unverändert zugrunde gelegt. 
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1.1.1.2.4. Einspeisemanagement-Maßnahmen 


Die Aufwendungen für Einspeisemanagement - Maßnahmen umfassen die Entschä­


digungszahlungen nach§ 11 EEG. Gemäß§§ 11 und 12 EEG können Netzbetreiber 


bei einer Netzüberlastung im Sinne des § 6 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 Nr. 1 oder 2 Buch­


stabe a EEG in die Einspeiseleistung von Stromerzeugungsanlagen, die nach dem 


EEG oder dem KWKG gefördert werden, eingreifen, um die störende Netzüberlas­


tung zu beseitigen. Oie von der Regelung nach § 11 EEG betroffenen Betreiber von 


Stromerzeugungsanlagen erhalten hierfür eine Entschädigung. 


1.1.1.3. Betriebsverbrauch 

Die Position umfasst den Betrag, den der Netzbetreiber zur eigenbetrieblichen Nut­


zung verwendet. Dieser auf tatsächlich gemessenen Werten beruhende Letztver­


brauch (Strom, Gas, Wasser etc.) muss durch Rechnungsstellung nachweisbar sein. 


Der Stromverbrauch muss dabei den Effizienzanforderungen insoweit genügen, als 


dass keine überhöhten Strombeschaffungspreise in die Kalkulation Eingang finden. 


Als Vergleichsmaßstab ist das Beschaffungspreisniveau der Verlustenergie gemäß 


FSV Verlustenergie heranzuziehen. 


Der Netzbetreiber hat in dieser Position keinen Betriebsverbrauch ausgewiesen . 


Im Anhörungsschreiben vom 12.01.2016 wurde der Netzbetreiber aufgefordert, die 


Angaben zum Betriebsverbrauch im entsprechenden Tabellenblatt des Erhebungs­


bogens zur Kostenprüfung (Blatt 11_C. Sonstige Daten für Verteilernetze) ordnungs­


gemäß einzutragen. 


Mit Schreiben vom 19.01 .2017 teilt der Netzbetreiber mit, dass die Kosten für Be­


triebsverbrauch (Gas, Strom, Wasser) der Tätigkeit Elektrizitätsverteilung in 2011 


-betragen. Die Kosten wurden in der Position 1.5.2 „Mieten, sonstige Pacht­


zinsen, sonstige Leasingarten, Gebühren und Beiträge" verbucht. Oie angesetzten 


Kosten werden in die Position 1.1.1.3 „Betriebsverbrauch" umgebucht und der Netz­


kostenkalkulation vollständig zugrunde gelegt. 
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1.1.1.4. 	 Aufwendungen für Differenz-Bilanzkreis bzw. Aufwendungen für 
den Ausgleich von Abweichungen bei Standardlastprofilen 

Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen stehen bei Kunden, deren Leistungswerte 


aus Gründen der Kosteneffizienz nicht gemessen sondern prognostiziert werden, vor 


der Aufgabe, ein geeignetes Verfahren zum Ausgleich ggf. entstehender Abweichun­


gen von den standardisierten Lastprofilen (Standardlastprofile) festzulegen. Die Be­


treiber von Elektrizitätsverteilernetzen wählen zwischen dem synthetischen oder dem 


analytischen Verfahren. 


Beim analytischen Lastprofil prognostizieren der oder die Stromhändler die erwarte­


ten Lastprofile ihrer Kleinkunden und speisen danach Strom ins Netz ein. Die Be­


rechnungen des Verteilernetzbetreibers erfolgen jedoch erst nach der Lieferung. Das 


analytische Lastprofil hat für den Netzbetreiber den Vorteil, dass die gesamte Klein­


kundenlast auf die Stromhändler aufgeteilt wird. Beim analytischen Verfahren entste­


hen keine Kosten für den Netznutzer. 


Das synthetische Lastprofil ordnet statistisch ermittelte Lastprofile bestimmten Klein­


kundengruppen nach spezifischen Verbrauchsmustern zu. Die Stromhändler speisen 


Elektrizität auf der Grundlage der Summen dieser synthetischen Lastprofile ein. Beim 


synthetischen Verfahren entstehen ggf. Kosten in Höhe der Leistungsabweichung. 


Die Mehr- oder Mindermengen sind hingegen zwischen Netzbetreiber und Händler 


abzurechnen und somit für die Netzkosten neutral. 


Vor dem Hintergrund, dass der Netzbetreiber beim analytischen Verfahren alle Kos­


ten auf die Händler überwälzen kann und somit die Netzentgelte nicht belastet wer­


den, erscheint es unter Effizienzgesichtspunkten zumindest fragwürdig, ob überhaupt 


Kosten für diese Position in den Netzentgelten berücksichtigt werden können. 


Darüber hinaus ist zu beachten, dass aus Differenzbilanzkreisabweichungen sowohl 


Kosten als auch Erlöse generiert werden können . Je nachdem, ob der Differenzbi­


lanzkreis über- oder unterspeist ist, muss die überschüssige Energie verkauft oder 


die benötigte Energie gekauft werden. Erlöse können beispielsweise dann entstehen, 


wenn die Ausgleichsenergiemenge zum Abbau des Überschusses größer ist als die 


Ausgleichsenergiemenge zum Schließen der Lücke. Erlöse entstehen auch dann, 


wenn der Verkaufspreis höher ist als der Kaufpreis. Die Beschlusskammer geht da­


von aus, dass sich Kosten und Erlöse im Zeitverlauf in etwa ausgleichen. Aus die­


sem Grund hält es die Beschlusskammer für sachgerecht, zu Gunsten wie zu Un­


gunsten des Netzbetreibers keine Erlöse oder Kosten bei der Bestimmung des Aus­


gangsniveaus zu berücksichtigen. 
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Der Netzbetreiber hat in dieser Position keine Aufwendungen für Differenz­


Bilanzkreise bzw. Aufwendungen für den Ausgleich von Abweichungen bei Standard­


lastprofilen ausgewiesen. Da der Netzbetreiber im Bericht gemäß § 6 Abs. 1 Satz 2 


ARegV in Verbindung mit § 28 StromNEV keine Angaben zum verwendeten Verfah­


ren gemacht hat, konnte nicht ausgeschlossen werden, dass Kosten entstanden 


sind, die vom Netzbetreiber in einer anderen Position ausgewiesen wurden. Der 


Netzbetreiber wurde in der Anhörung zum Ausgangsniveau vom 12.01.2016 aufge­


fordert, das verwendete Verfahren zu benennen. 


In der Stellungnahme vom 22.03.2016 gibt der Netzbetreiber an, dass die 


GETEC net AG seit ihrer Gründung 

1.1.1.5. Sonstiges 

1.1.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen 

Unter den Aufwendungen für bezogene Leistungen sind insbesondere Aufwendun­

gen an vorgelagerte Netzbetreiber, Aufwendungen für Blindstrom, für überlassene 

Netzinfrastruktur, für singulär genutzte Betriebsmittel, für durch Dritte erbrachte Be­

triebsführung und für durch Dritte erbrachte Wartungs- und lnstandhaltungsleistun­

gen dargestellt. 

1.1.2.1. Aufwendungen an vorgelagerten Netzbetreiber 

Der Ansatz der Aufwendungen an den vorgelagerten Netzbetreiber ist aus der Anla­

ge 1 ersichtlich. 

Zu den vorgelagerten Netzkosten zählen auch folgende Aufwendungen : 

• Aufwendungen für Netzreservekapazität (vgl. 1.1.2.1.a.) 

• Aufwendungen gemäß§ 14 Abs. 2 StromNEV (1 .1.2.1.b.) 

• Aufwendungen für unterspannungsseitige Messung (1.1 .2.1.c.) 

• Aufwendungen für Blindstrom (1 .1.2.2.) 

• Aufwendungen für singulär genutzte Betriebsmittel (1 .1.2.4.) 
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Die vom Netzbetreiber in Ansatz gebrachten Kosten in Höhe von erden 

der Netzkostenkalkulation vollständig zugrunde gelegt. 

1.1.2.1.a. davon Aufwendungen für Netzreservekapazität 

Netzbetreiber haben die Möglichkeit, Netzreserve beim vorgelagerten Netzbetreiber 

zu bestellen und in Anspruch zu nehmen, um höhere vorgelagerte Netzkosten auf­

grund von Leistungsspitzen wegen des Ausfalls von dezentralen Erzeugungsanlagen 

oder von Betriebsmitteln zu vermeiden. Es besteht also ein unmittelbarer Zusam­

menhang zwischen der Jahreshöchstlast und den Aufwendungen für Netzreserveka­

pazität. Die in der Erlösobergrenze enthaltenen Ansätze sollen wertmäßig dem Be­

trag entsprechen, der dem Netzbetreiber vom vorgelagerten Netzbetreiber für die 

Vorhaltung und Inanspruchnahme von Netzreservekapazität in Rechnung gestellt 

wird. 

1.1.2.1.b. davon Aufwendungen gemäß § 14 Abs. 2 StromNEV (Pancaking) 

Die Position ergibt sich aus vertraglichen Vereinbarungen zwischen Netzbetreibern, 

die direkt miteinander verbundene Netze der gleichen Netz- oder Umspannebene 

gemäß§ 14 Abs. 2 S. 3 StromNEV betreiben. Der Leitfaden der Beschlusskammer 8 

zur Findung sachgerechter Sonderregelungen in den Fällen der Kostenwälzung nach 

§ 14 Abs. 2 Satz 3 StromNEV ist zu beachten . Der Nachweis, dass die Vorausset­

zungen für die Anwendung des § 14 Abs. 2 S. 3 StromNEV vorliegen, ist durch den 

Netzbetreiber zu erbringen. 

1.1 .2.1.c. davon Aufwendungen für unterspannungsseitige Messung 

Bei unterspannungsseitiger Messung wird durch den vorgelagerten Netzbetreiber ein 

Aufschlag auf die Arbeitsmenge oder den Arbeitspreis vorgenommen , um die mit der 

Transformation verbundenen Stromverluste zu decken. Die korrespondierenden Er­

löse des vorgelagerten Netzbetreibers werden bei diesem bei der Bestimmung des 

Regulierungskontosaldos abgeglichen. 
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1.1.2.2. Aufwendungen für Blindstrom 

Durch lange Transportwege oder durch den Einsatz von Kondensatoren oder Spulen 

kann es zu einer Phasenverschiebung kommen. Bei Einsatz von Spulen tritt nach 

Anlegen einer Wechselspannung der Strom verspätet auf (induktive Blindleistung). 

Bei Kondensatoren tritt sofort der gesamte Strom auf, die Spannung muss sich aber 

erst aufbauen. Legt man Wechselspannung an, eilt die Spannung dem Strom nach 

(Kapazitive Blindleistung). Werden bei der Phasenverschiebung Grenzwerte über­

schritten (i.d.R. Phasenverschiebung 25°, d.h. Wirkleistung =90 %), muss der Netz­

betreiber ein Entgelt an den vorgelagerten Netzbetreiber bezahlen. 

1.1.2.3. Aufwendungen für überlassene Netzinfrastruktur 

Unter der Position ,,Aufwendungen für überlassene Netzinfrastruktur" sind regelmä­

ßig die sog . Pachtentgelte für die Überlassung betriebsnotwendiger Anlagegüter zu 

erfassen. Solche Aufwendungen entstehen dann, wenn der Netzbetreiber ganz oder 

teilweise nicht Eigentümer des entsprechenden Anlagevermögens ist, sondern ihm 

dieses aufgrund einer schuldrechtlichen Vereinbarung („Pachtvertrag") vom Eigen­

tümer zur Nutzung, d. h. für die Zwecke des Netzbetriebs, überlassen wird . Die aus 

der Überlassung des Anlagevermögens nach § 4 Abs. 5 StromNEV resultierenden 

Kosten („Pachtzins") sind nur bis zu der Höhe anerkennungsfähig , wie sie anfielen, 

wenn der Netzbetreiber Eigentümer der Anlagen wäre. Maßgeblich sind somit die 

Kapitalkosten des durch den Verpächter eingesetzten Kapitals (Abschreibungen, 

Zinsen und Gewerbesteuer). Für die Kalkulation ist damit die Kapitalstruktur und der 

Gewerbesteuerhebesatz des Verpächters maßgeblich, Fremdkapitalzinsen und Bau­

kostenzuschüsse sind zu berücksichtigen . Grundlage der Prüfung und damit einer 

Anerkennung von Kosten ist der eingereichte Verpächterbogen. 
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1.1.2.4. Aufwendungen für singulär genutzte Betriebsmittel 

Nach § 19 Abs. 3 StromNEV wird für bestimmte Ausgangssituationen (singulär ge­

nutztes Betriebsmittel) ein gesondertes Entgelt definiert. Es handelt sich um ein sin­

gulär genutztes Betriebsmittel, wenn „ein Netznutzer sämtliche in einer Netz- oder 

Umspannebene von ihm genutzten Betriebsmittel ausschließlich selbst nutzt". Das 

kann z.B. ein Transformator sein, der nur von einem Kunden genutzt wird und der ihn 

mit dem 380-kV-Höchstspannungsnetz verbindet. In diesem Fall wird ein nach den 

gesetzlichen Vorgaben zur Bestimmung eines „angemessenen Entgelts" ermittelter 

Wert , festgelegt. 

Bei Aufwendungen für singulär genutzte Betriebsmittel handelt es sich dem Grunde 

nach um vorgelagerte Netzkosten im Sinne des § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV. 

1.1.2.5. Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Betriebsführung 

Aufwendungen für durch Dritte erbrachte Betriebsführung betreffen regelmäßig Ver­

tragsgestaltungen ausgelagerter Betriebskosten. Die durch Dritte erbrachten Dienst­

leistungen sind nach § 4 Abs. Sa StromNEV maximal in der Höhe anzusetzen, wie 

sie anfielen , wenn der Netzbetreiber die Leistungen selbst erbringen würde. 

Grundlage der Prüfung der durch verbundene Unternehmen erbrachten Betriebsfüh­

rung ist der jeweils eingereichte Dienstleistungsbogen für die sieben wertmäßig größ­

ten Dienstleistungsverträge mit verbundenen Unternehmen i. S. d. § 6b Abs. 2 

EnWG. Maßgeblich für die Anerkennung der durch die Dienstleistung verursachten 

Kosten sind somit die Kalkulationsmaßstäbe nach der StromNEV. 

Darüber hinaus müssen die Dienstleistungsverträge einem Fremdvergleichsmaßstab 

standhalten. Die Marktgerechtigkeit der in Ansatz gebrachten Vergütungssätze ist 

vom Netzbetreiber darzulegen und zu beweisen. 1. d. R. hat der Netzbetreiber in 

nachvollziehbarer Weise zu dokumentieren, dass er Preisvergleiche angestellt hat 

bzw. die Vergabe von Dienstleistungsaufträgen im Wege der Ausschreibung erfolgt 

ist. Zudem darf die durch Dritte erbrachte Betriebsführung kostenseitig natürlich nicht 

den Wert übersteigen, der zuvor bei eigener Bewirtschaftung durchgriff. 
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